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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.05.1998

Norm

StGB §15 Abs2 F

StPO §312 Abs1

Rechtssatz

Wenn auch im gesetzlichen Versuchsbegri  nach § 15 Abs 2 StGB die für das Unterbleiben der Deliktsvollendung

kausalen Gründe nicht enthalten sind, kann ihre Bezeichnung in einer Hauptfrage nach Lage des Falles der

Verdeutlichung der Tat dienlich und damit nach § 312 Abs 1 StPO zulässig sein.

Entscheidungstexte

12 Os 40/98
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